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PLANUNGSBÜRO URGATZ

Büro für Stadt-, Dorf- und Regionalplanung
Mariabrunnstraße 20      Tel.: 0241 / 4013434
D - 52064 Aachen      FAX 0241 / 4016261
Arbeitsgespräch „Barrierefreie Baustellenabsicherungen“

Seminar des Arbeitskreises Mobilität der Pro Retina Deutschland e. V. am 9.7.2010 in Münster

1. Gesetzliche Grundlagen

Landesbauordnungen (BauO NRW 1.3.2000). Siehe Datei Baustellen BauO NRW Auszüge.doc
Richtlinien für die Sicherheit von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 6.2008). Siehe Datei Baustellen RSA Auszüge.doc
Straßenverkehrsordnung (StVO). Siehe Datei Baustellen StVO Auszüge.doc
UnfallVerhütungsVorschriften der Berufsgenossenschaften (UVV der BGV C22). Siehe Datei Baustellen UVV Auszüge.doc
Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99). Siehe Datei Baustellen Schulungsverpflichtung nach MVAS 99.doc
2. Lehrinhalte an den Berufsschulen für die Bauberufe

In den Berufsschulen werden häufig noch sehr lange alte Ausgaben (10 Jahre) benutzt.

Primär wird nur die Sicherheit der Arbeiter gesehen.

Fußgänger und Verkehrssicherheit nimmt einen sehr untergeordneten Raum ein und wird nie konkret.

Barrierefreiheit ist im Lehrmaterial nicht vorhanden.

Siehe Datei Baustellen Lehrbücher.doc
3. Begriffe

Grundsätzliches zur Farbwahl:

Gelb – Schwarz weist auf Hindernisse am Boden hin.

Rot – Weiß weist auf Hindernisse, die sich in der Höhe bzw. Senkrechten befinden hin.

Absperrbarken sind senkrecht stehende rechteckige Schilder mit rot-weißer Markierung in einem stabilen Fuß.

Absperrschranken oder Absperrgitter sind Zaunelemente mit rot-weißer Markierung von ein Meter Höhe und ca. zwei Meter Länge.

Bauzäune sind zwei Meter hohe Elemente meist aus grauem Stahlrohr und rechteckigem Stahlgeflecht. Manchmal auch aus einer Holzbretter- oder plattenwand.

Schilder sind Verkehrszeichen.

Baufüße sind zum stabilen Aufstellen von Barken, Zäunen, Schranken und Schildern notwendig. Sie sind bislang entweder aus hellgrauem Beton oder aus schwarzem Recyclingkunststoff.

Gerüste sind bauliche Anlagen vor einem Gebäude, meist über mehrere Etagen. Auf den Gerüsten bewegen sich die Arbeiter, um an den Fassaden zu arbeiten. In Deutschland sind sie meist aus grauen Stahlrohrelementen zusammengesetzt.

4. Beispiele aus einer Fotosammlung

Kurzzeitige Baustellen:

Mit mobilen Baukränen. Alle ausladenden Teile müssen mit rot-weißer Markierung kenntlich gemacht werden. Schwenkbereiche müssen abgesperrt werden. Auf der Fahrbahn reichen Pylone, im Gehwegbereich mit Flatterband (unten und oben) oder Absperrschranken. Die meisten Fußplatten der Aufstellfüße am Krahn sind grau bis anthrazit. Notwendig sind gelbe Füße.

Bei kleinen Straßenaufbrüchen müssen Absperrschranken oder Bänder stabil verankert sein. Die Beleuchtung muss von beiden Seiten erfolgen.

Schilder:

Gehwegsperrungen nur durch ein Schild ist für Blinde nicht wahrnehmbar

Schilder oder Schilderansammlungen, die den Gehweg zu stark einengen, so dass der Fußgänger oder Rollifahrer nicht mehr vorbei kommt. Rückseiten völlig grau und kontrastarm.

Aufstellhöhe (Unterkante) unter zwei Meter, bzw. unter zwei Meter dreißig.

Schilderfüße:

Schwarzer Kunststoff mit weißen Endmarkierungen (per Hand lackiert)

Teilweise gelb angestrichen (etwas gut)

Komplett in gelbe Farbe getaucht (Beispiel der Firma DEBUZ) gut zu erkennen!

Abdeckungen von Aufgrabungen oder größeren Löchern im Gehwegbereich:

Holzplatten, deren Ecken sich aufwölben sind Stolperfallen

Bei Hauszugängen darf keine Lücke entstehen. Die Abdeckung muss über die ganze Türbreite erfolgen. Bei Abdeckungen aus unterschiedlichem Material oder mit unterschiedlicher Dicke besteht die Gefahr mit dem Fuß umzuklinken.

Metallplatten sind stabil, sollten aber mit Anrampungskeilen aus Bitumen versehen werden. Eine Barke macht auf die Unebenheit aufmerksam.

Treppen:

Verbindungselemente bei Baustellentreppen, die in den Treppenraum hineinragen bergen Verletzungsgefahr.

Bei den grauen Metallstufen im Beispiel aus Basel (Schweiz) fehlt die Markierung der Stufenkanten.

Bauzäune:

Farbig gut erkennbare Baucontainer oder Toilettenhäuschen müssen nicht zusätzlich durch einen grauen Bauzaun aus Metallgeflecht geschützt werden. Der Sehbehinderte sieht das farbige Objekt, aber nicht den Zaun und läuft mit voller Wucht davor.

Um Bauzäune sichtbar zu machen sollten erstens die Baufüße gelb eingefärbt sein und zweitens unten und in Kopfhöhe rot – weiße Markierungen angebracht werden. Dies kann zum einen durch eingewebte Markierungsbänder erfolgen oder indem Markierungstafeln an den Zaun gehängt werden. Vollflächig hinter den Zaun gehängte farbige Planen (am besten Rot-Weiß) machen den Zaun sichtbar und die Baustelle unsichtbar. Auch halten sie Staub vom Gehweg ab.

Absperrschranken / Absperrgitter:

Absperrgitter aus Metall sind nur von einer Seite rot-weiß markiert. Diese Markierung soll zum Gehweg weisen. Die Füße sind so aufzubauen, dass der kürzere Teil zum Gehweg weist.

Absperrschranken aus Kunststoff sind rundum eingefärbt. Es gibt sie in weiß mit roten Markierungen oder in rot mit weißen Markierungen. Die weißen sind auffälliger, weil sie auch bei Dunkelheit eine stärkere Strahlkraft haben. Sie sollten immer dort eingesetzt werden, wo die Markierung sowohl von dem motorisierten Verkehr als auch den Fußgängern auf dem Notgehweg wahrgenommen werden muss. Die Verletzungsgefahr bei Kunststoffschranken ist erheblich geringer als bei Metallschranken. Ihnen sollte mit und mit der Vorzug gegeben werden.

Absperrschranken, die die Durchfahrt für Fahrzeuge blockieren sollen, dürfen nicht so aufgestellt werden, dass der Zugang zum Fußgängerbereich dahinter stärker als 1,20 m eingeengt wird.

Vor den Absperrgittern dürfen keine Öffnungen im Gehwegbelag sein. Das Gitter muss die Baugruben komplett umschließen.

Gehwegvollsperrungen kurz hinter einer Straßenquerung irritieren die Blinden. Die Sperrung sollte vor der unsinnig gewordenen Querung erfolgen. Eine Fußgängerumleitung muss auch für Blinde und Sehbehinderte zu finden sein.

Gerüste:

Ist eine Vollsperrung des Gehweges unter einem Gerüst erforderlich, so sind Absperrbänder nicht ausreichend. Eine Absperrschranke sollte den Durchgang deutlich verhindern.

Folien oder Schutzdecken unter einem Gerüst, die den Gehwegbelag vor Verunreinigungen (z. B. Farbe) schützen soll, dürfen nicht mit einzelnen Steinen „befestigt“ werden, sondern müssen über die ganze Kante mit einer Leiste am Untergrund fixiert werden.

Gerüststangen, die mitten im Gehwegbereich stehen, sind nicht zu erkennen. Sie sollten eine rot-weiße vertikale Markierungslatte, die mindestens 10 cm breit ist erhalten.

Auch bei horizontalen Stahlrohren, die den üblichen Weg versperren, sollten Markierungsleisten in Bauch-/ Kopfhöhe und als Tastleiste max. 10 cm über dem Boden erhalten.

Für Verbindungselemente, wie z. B. Spindeln, die in Fußknöchel oder Kopfhöhe (Kinder und Erwachsene) hineinragen sollten Schutzkappen aus Kunststoff mit rot-weißer Markierung entwickelt und vorgeschrieben werden.
5. Fazit - Vorschläge für die Selbsthilfe

Bestehende Gesetze, Normen und Richtlinien sind zum größten Teil ausreichend. Änderungen sollten erst dann eingebracht werden, wenn deren Umsetzung die Unzulänglichkeiten offenbart. Bislang werden die Richtlinien allerdings noch gar nicht korrekt ausgeführt. Mängelfreie Baustellensicherungen gibt es so gut wie gar nicht. Daher ist es wichtig auf verschiedenen Ebenen für die Einhaltung der bestehenden Richtlinien zu kämpfen.

A. Das Thema „Barrierefreie Baustelleneinrichtungen“ in die Ausbildung:

In die Berufsschulen und überbetrieblichen Ausbildungsstätten gehen und Praxiseinheiten anbieten.

Kooperation mit Rollifahrern, damit barrierefreie Baustelleneinrichtung ganzheitlich betrachtet werden kann.

Einfluss auf die Lehrpläne über die Spitzenverbände.

Beteiligung an Fortbildungen für Bauarbeiter im Rahmen der Handwerkskammern und der Berufsgenossenschaften.
Kontakte zu Hochschulen (Fachbereiche Architektur und Bauingenieurwesen, Fachgebiet Baubetrieb) aufbauen. 

Den Studentinnen und Studenten Praxiserfahrungen ermöglichen. Viele Hochschulen sind Baustellen, dort könnte man gemeinsam die Baustelleneinrichtungen auf Sicherheit aus der Sicht von Blinden, Sehbehinderten und Rollifahrern prüfen.
B. Publikationen
Mitarbeit an Neuauflagen von Lehrbüchern, Handbüchern und Broschüren. Es ist fraglich, ob das Verfassen einer eignen Broschüre sinnvoll ist. Wenn zu viel Material auf dem Markt ist, wird es nicht unbedingt auch gelesen, sondern die Informationsüberflutung bewirkt eher das Gegenteil. Daher sollten vorhandene Publikationen verbessert und erweitert werden.

Beispiele:

Mitarbeit bei einer 3. Auflage der Broschüre „Baustellenabsicherungen im Bereich von Geh- und Radwegen“ der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e. V.. www.fahrradfreundlich.nrw.de
Mitarbeit an einer Neuauflage des Lehrbuchs „Bautechnik“ des Europa Lehrmittel Verlags.

Mitarbeit an einer Neuauflage des „Handbuch barrierefreie Verkehrsraumgestaltung“ des Sozialverbands VdK Deutschland.

C. Bauaufsichtsbehörden

Bei Problemen mit Baustellenabsicherungen, sollten Sie sich immer wieder an die örtlichen Bauaufsichtsbehörden wenden. Diese sind für die Sicherheit des öffentlichen Straßenraums verantwortlich. Fordern Sie eine Kontrolle der Baustelle und fordern Sie Ihre Anwesenheit ein. Nur Sie können deutlich machen in welcher Weise eine fehlerhafte Baustellenabsicherung für Sie eine Gefahr darstellt.

Sprechen Sie auch, wenn immer die Gelegenheit sich bietet, die Bauarbeiter selber an. Auch sie sind laut UVV verpflichtet Sicherheitsmängel sobald sie Kenntnis davon haben (und wenn Sie den Bauarbeiter darauf aufmerksam machen, so hat er Kenntnis vom Mangel), diesen entweder selber zu beheben oder der zuständigen Fachkraft zu melden.

Fordern Sie bei großen Baustellen ein, dass Behindertenvertreter (auch Blinde oder Sehbehinderte) bei der Baustellenabsicherung einbezogen werden.

D. Forschung und Entwicklung

Im Bereich der Elemente, die zur Baustellenabsicherung verwendet werden, liegt noch ein Entwicklungspotenzial. Hier sollten Kooperationen mit Herstellern und Hochschulen gesucht werden, um diese Elemente zu optimieren.

Die Baufüße sind sollten gelb ein- bzw. durchgefärbt sein und auch den rauen Baustellenbedingungen standhalten. Auf welchem Wege dies ökonomisch vertretbar erreicht werden kann, wäre ein interessantes Thema.

Für Gerüste sollten Schutzverkleidungen für Verbindungselemente entwickelt werden. Ebenso Warnmarkierungen für die Rohrstangen, die vom Fußgänger erkannt werden müssen. Die Elemente müssen Rot-Weiß sein und einfach und verrutschsicher montiert werden können.
Aachen, den 12.07.2010
Dipl.- Ing. Astrid Urgatz
http://www.planungsbuero-urgatz.de

e- mail: info@planungsbuero-urgatz.de


